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höchst komplizierter immunologi-
scher Prozeß ist. Bis die Allergisie-
rung und die Antigen-Antikörperre-
aktionen manifest werden, laufen im
Immunsystem des Organismus Kas-
kaden von biochemischen Prozessen
ab, die noch nicht alle aufgeklärt
sind. Doch das Geschehen der im-
munologischen Stoffwechselprozesse
folgt dem „Schlüssel -Schloß -Prin-
zip“; – das heißt, das Antigen muß
zum Antikörper passen.

Bemerkung zur Behandlung
wichtiger allergischer Erkrankungen

- Heuschnupfen und Bronchialasthma
- Neurodermitis (atopische Derma-

titis, atopisches Ekzem)
- Umweltbedingte Allergien
- Allergien durch chemische 

Substanzen
- Medikamenten-Allergie
- Nahrungsmittelallergien
- Sonnenallergie und Kosmetik
finden Sie im Internet unter: 

www.wicker-magazin.de /allergie

Therapeutische Konsequenzen

Die Behandlung von Allergien kann
ebenso einfach wie schwer sein.
Ist das Allergen bekannt, muß es aus
dem Milieu des Patienten logischer-
weise entfernt werden (Beispiel Pol-
lenallgerie, in der Zeit des Pollenflu-
ges muß zwangsläufig das Leben
sich vor allen Dingen in Wohnungen
abspielen). Allerdings bleibt immer
noch das Problem der Überkreu-
zungsreaktion (Beispiel Pollenallergie).
Hier muß auch die Hyposensibilisie-
rungs -Therapie ansetzen. Diese Be-
handlung ist langwierig und erfordert
äußerste Disziplin von Seiten des Pa-
tienten. Diese kausale Therapie kann
ergänzt werden durch symptomati-
sche Behandlung. Hierfür steht eine
Vielzahl von Medikamenten zur Ver-
fügung (z.B. Antihistaminika und
Cortison-Präparate). 
Allergikern kann man nur raten, ei-
nen immunologisch vorgebildeteten
Arzt aufzusuchen.
Adressen zum Thema finden Sie auf
Seite 36.

Bundesweites Modell
für Teleradiologie

Von Jürgen Bodemeyer 

Das Netzwerk ist eines der ersten
und mittlerweile größten Teleradiolo-
gie -Netze in Deutschland. Begonnen
hat es 1997. Mittlerweile sind 13
Krankenhäuser im Rahmen von Ko-
operationsverträgen angeschlossen.
Darüber hinaus bestehen mehrere
Konsildatenleitungen in die großen
regionalen Kliniken wie Klinikum
Kassel, Fulda und Gießen. In dieser
erfolgreichen Zusammenarbeit wur-
den zwischen Juli 1997 bis Ende
2002 insgesamt 28300 Untersu-
chungen durchgeführt. Ohne Telera-
diologie hätten diese vielen Patienten
die aufwendige und teure Fahrt an-
treten müssen. Dies bedeutet neben
einer guten Diagnostik auch eine
Kostenersparnis. Notfälle können viel
schneller untersucht und diagnosti-
ziert werden, z. B. zeitkritische Schlag-
anfalldiagnostik! 
Im ländlichen Bereich wie bei uns in
Nordhessen, wurden Patienten aus
den Krankenhäusern zwischen 20-
50 km zur Untersuchung zum näch-
sten CT transportiert. 
Ohne Teleradiologie haben Schlagan-
fallpatienten, die auf dem Land woh-
nen eine schlechtere Überlebens-
chance, weil die notwendige CT-Diag-
nostik nicht schnell genug zur Ver-
fügung steht. 
Teleradiologie fand in der Vergangen-
heit in einer Gesetzeslücke statt.
Durch Kooperationsverträge mit den
Krankenhäusern wurden Regelungen
erstellt. Seit Juli 2002 gibt es eine
neue Röntgenverordnung, die auch
Teleradiologie als neue Technologie
regelt. 
Teleradiologie ist jedoch in Nordhes-
sen schon seit 5 Jahren Routine. Wie
geht man jetzt mit den neuen Vorga-
ben um?
Teleradiologie hat auch Gegner, be-
sonders in den standesrechtlich orga-
nisierten Berufsverbänden. Die neue
Röntgenverordnung erlaubt daher Te-
leradiologie nicht einfach sondern es
gibt eine Genehmigungspflicht! 
Als Grundsätze gelten: 
1. Teleradiologie soll eine Ausnah-

me sein für Nacht- Wochenend- 
und Feiertagsdienst 

2. es gibt die Möglichkeit für eine 
Ausnahme von der Ausnahme, 
d.h. Teleradiologie auch in ande-
ren Zeiten als den vorgenannten,
jedoch nur bei besonderen Bedin-
gungen! Das reicht in einer länd-
lichen Umgebung mit mehreren 
kleinen Krankenhäusern, die nie 
eine eigene Radiologische Abtei-
lung betrieben haben oder betrei-
ben werden einfach nicht aus. 

Die Patientenversorgung muss gewähr-
leistet sein. Die Ausnahme von der
Ausnahme wird hier eher zur Regel.
Im Rahmen eines Workshops in der
Hardtwaldklinik, Bad Zwesten wur-
den nach Vorträgen verschiedene Kri-
terien zur Ausnahmegenehmigung dis-
kutiert (Konstruktiv, aber zwischen-
zeitlich auch heftig kontrovers) und
den Mitarbeitern der Sozialministe-
rien und der Behörden die Notwen-
digkeit für Teleradiologie in Nordhes-
sen dargestellt. 
Dr. Jürgen Westhof vom Regierungs-
präsidium Kassel betonte, dass nicht
die Absicht besteht das gut funktio-
nierende nordhessische Netz zu ver-
hindern, sondern dass vor dem Hinter-
grund der neuen Gesetze gewisse As-
pekte organisatorisch und technisch
nachgezogen werden müssen. 
Das Regierungspräsidium Kassel er-
arbeitete eine Checkliste, die dem Ge-
nehmigungsverfahren zugrunde liegt
und von jedem KH abgearbeitet wer-
den muss. Das Radiologische Insti-
tut Bad Zwesten übernimmt die Be-
ratungsfunktion und bildet eine Schnitt-
stelle zwischen den einzelnen KH
und der Behörde mit dem Ziel: suk-
zessive Genehmigung aller Teleradio-
logiestrecken nach den jeweils indivi-
duellen Bedürfnissen bis zum Früh-
jahr 2004. Damit wird es möglich,
die erfolgreiche Entwicklung des Te-
leradiologie Netzes um das Radiolo-
gische Institut Bad Zwesten, auf Ba-
sis des neuen Gesetzeswerkes fortzu-
führen. Die Sicherung und Optimierung
der bestehenden guten Patientenver-
sorgung, der Untersuchungsqualität so-
wie der organisatorischen und tech-
nischen Rahmenbedingungen sind
gesichert. Das Genehmigungsverfah-
ren hat bundesweit Modellcharakter.
Radiologisches Institut, Hardtstr. 31,
34596 Bad Zwesten, 

www.radiologie -bad-zwesten.de
Telefon: 0 56 26/9 99-7 99




